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Vie Kircbe bat ein Noblem mit der 
Kircbensteuer. Klacb cie!" jüngsten 
vmtrage vvm veiember 2016 
(Ib!8^ consulem) lernen diese mebr 
3.1s 60 Prozent ibrer /Mitglieder ab, 
mit gutem Orund: Kirchensteuern 
sind eine Iwangsabgabe, welcber 
der blerr der Kircbe, ^esus Obristus, 
widerspricbt: „Oebt clem Kaiser, was 
des Kaisers ist, unc! Oott, was Oottes 
ist!" 8teuem bat man an c!en 8taat 
?u lablen' Oott aber gibt man sicb 
freiwillig mitbeib unc! 8ee!e bin. 8o 
bat im 19. labrbundert ^unäcbst der 
8taat Kircbensteuern erboben, um 
Pfarrer iu besolden unc! Kircbenge- 
bäude iu Unterbalten. 1919 ist dann 
c!en selbstständig gewordenen l_an- 
deskircben unc! c!en viöiesen in der 
Weimarer beicbsvertassung c!ie br- 
bebung eigenes 8teuem lugestan- 
c!en worden.
Werden 8teuem im blamen unc! aut 
becbnung der Kircbe erboben, 
!<ommt das Evangelium nicbt ^um 
lug. !<ein Wunder, dass über 99 pro- 

ient aller Kircben unc! viö^esen 
weitweit keine 8teuem sieben, Kir- 
cbe !et)t nicbt von 8teuern, sondern 
aus der plingabe lesu Obristi. Wo 
/V^enscben im (Gottesdienst diese 
plingabe empfangen, werden sie 
selbst lum freiwilligen Opfer befä- 
bigt. In veutscbland bingegen bringt 
die Kircbensteuer in beiiebungsloser 
Weise den Kircben viel Oeld und ver- 
gröbert lugleicb deren finanzielle 
/^bbängigkeiten: Was alles finanziert 
und unterhalten sein will, und wer" 
alles bedient werden muss. /Vs öko- 
nomiscb ausgericbtete „betreuungs- 
kircbe" entfremdet man sicb dem 
Evangelium immer mebr.
ver Ausstieg aus der Kircbensteuer 
lässt sicb kaum über stacht volliie- 
ben. 8cblieblicb stebt Kircbe in der 
pflicbt als Arbeitgeber. /Xber man 
kann den blebesati der Kircbensteu- 
er über einen Zeitraum von 401abren 
stufenweise auf blull lurücktübren. 
Vas gäbe genügend leittüreine um­
fassende Kircbenreform.
bnde sind es dann die Oe­

/^m

meinden, die sicb - wie 
weltweit ja üblicb - aus 
den Oaben der Oläu- 
bigen selbst finanzie­
ren und durcb Umlage 
übergemeindlicbe 
vienste tragen. Kircbe 
obne 8teuern gewinnt 
an Olaubwürdigkeit.

stimmen 8ie ab unter 
www.bsr.de/Hvote
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Vas Orundgeseti (mit dem Verweis 
aut die Weimarer peicbsvertassung) 
ist nicbt nur eine vertassungsrecbtli- 
cbe Verpflicbtung, sondern aucb 
Ausdruck unserer kulturellen und 
bistoriscben Werte. Vie Kircben- 
steuer wird tatsäcblicb nur von den­
jenigen geiablt, die sicb aucb?u ib- 
rer Konfession b?w. öffentlicb- 
recbtlicb anerkannten Olaubensge- 
meinscbatt bekennen, vnd selbst 
von diesem Personenkreis lablt 
analog der allgemeinen 8teuer- 
pflicbt nur knapp ein vrittel der 
/V^enscben in veutscbland Kircben- 

steuer. Vas Oerecbtigkeitspriniip
wird erfüllt. Vie Kircbensteu- 

er ist notwendig, da we­
gen der ebenfalls aus ei­
nem unverzichtbaren 
verfassungsrecbtlicben 
Orundsat^ ?u beacbten- 
den Olaubensfreibeit
den Kircben die (Gestal­
tung kircblicben bebens 
iu ermöglicben ist. Klicbt 

von ungefäbr bat ein prägender 
Vertassungsrecbtler festgestellt, 
dass ein funktionierendes Oemein- 
wesen von Werten lebt, die es nicbt 
selbst scbatten kann.
varüber binaus ist aucb test^ustel- 
len, dass die Kircben und Olaubens- 
gemeinscbatten entsprecbend der 
Verwirklicbung ibrer Prinzipien eine 
Viel^abl von sozialen, bildungspoli- 
tiscben, kulturellen und wirtscbattli- 
cben Aufgaben erfüllen, pür diese 
beistungen werden eben aucb Ei­
genmittel verwendet, die neben öf- 
fentlicben Zuwendungen aucb das 
Kircbensteuerautkommen umfas­
sen. vabei bandelt es sicb um Auf­
gaben, die die öffentlicbe bland 
nacb dem 8ubsidiaritätsprin^ip den 
Ebenen überlässt, die sie am besten 
erfüllen können.
b!acb dem bewäbrten priniip der 
Kircbensteuererbebung bandeln, 
ebenfalls aus Oescbicbte und positi­
ver prtabrung resultierend, Zumin­
dest in äbnlicber porm unsere be- 
nacbbarten mitteleuropäiscben 
8taaten. Vie beispiele aus anderen 
bändern (?um beispiel U8/^), in de­
nen die peligionsgemeinscbatten 
ausscblieblicb von freiwilligen 8pen- 
den existieren, leigen, dass dies 
kein verlässlicber Weg für Kircben 
und vor allen vingen aucb iur Er­
füllung der benötigten öffentlichen 
Zielsetzungen für uns alle wäre.
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